1
2

DIE JÄGERPRÜFUNG

1) Zulassungsbedingung

Um zur Jägerprüfung 2026/27 zugelassen zu werden, muss der Kandidat im Jahr, wo die Prüfung stattfindet (2027), sein 17. Lebensjahr vollenden, d.h. er muss vor dem 1. Januar 2010 geboren sein.

2) Einschreibetermin

Die Einschreibungen zum Praktikum sowie zu den Vorbereitungskursen zur Jägerprüfung müssen vor dem 1. April 2026 bei der Naturverwaltung eingehen.

3) Kosten

Voraussetzung zur Teilnahme ist die Zahlung einer Einschreibegebühr von 150 €.
Diese kann erfolgen durch Überweisung/Einzahlung auf das Bankkonto IBAN LU25 0019 7155 5269 1000 BIC/SWIFT BCEELULL der Administration de l'Enregistrement et des Domaines mit dem Vermerk "Jägerprüfung 2026/27" oder durch Barzahlung an den Einnehmer dieser Verwaltung. Die Quittung ist zusammen mit dem Anmeldeformular an folgende Adresse zurückzusenden:

Administration de la nature et des forêts,
81, avenue de la Gare
 L-9233 Diekirch.

In dieser Summe sind enthalten:

· Die Einschreibegebühr zu den Vorbereitungskursen und zur Jägerprüfung.

· Die schriftlichen Unterlagen, die den Kandidaten während der Kurse übergeben werden.

· Während der von der ANF organisierten Übungs- und Examen-Schieβen: die Kosten für die Benutzung des Schieβstandes, Versicherungsgebühren für das Handhaben der Waffen.

· Die Munitionskosten, die während des Examensschießens anfallen.

Nicht enthalten sind die Munitionskosten für das Übungsschießen, sowie die Kosten für die Anschaffung der empfohlenen Bücher.

4) Praktikum

Eine der Voraussetzungen zur Teilnahme an der Jägerprüfung ist das Absolvieren eines Praktikums, welches vom 1. Mai 2026 bis zum 31. Dezember 2026 dauert. Das Praktikum findet statt bei einem Jagdpächter, welcher Jagdscheininhaber sowie seit mindestens 5 Jahren Pächter eines oder mehrerer Jagdlose ist. Der in Frage kommende Jagdpächter darf während der letzten 10 Jahre nicht wegen eines Jagd-, Fischerei- oder Naturschutzvergehens verurteilt worden sein. Der Jagdpächter kann die Betreuung an einen weiteren Jagdscheininhaber übertragen. Diese Übertragung muss der ANF mittels bereitgestelltem Formular mitgeteilt werden.
Die Auswahl des Jagdpächters ist dem Kandidaten freigestellt. 

Während des Praktikums sollen folgende Themen behandelt werden:

Kenntnis der Wildtiere und insbesondere der jagdbaren Wildarten, Erkennen von Tierspuren; Reviermanagement, Aufbau und Unterhalt von jagdlichen Einrichtungen; die verschiedenen Jagdarten: Pirsch, Ansitzjagd, Bewegungsjagd, ihre Planung und Durchführung; Sicherheitsmaßnahmen; Nachsuche von verletztem Wild, Aufbrechen von Hochwild, Behandlung des Niederwildes nach dem Schuss. 

Folgende Aktivitäten sind während des Praktikums obligatorisch durchzuführen: Aufbrechen von wenigstens zwei Stück Hochwild (Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, Muffelwild oder Damwild), Begleiten des Jagdpächters bei zwei Pirschgängen und/oder Ansitzjagden, Teilnahme an zwei Bewegungsjagden.
Der Kandidat muss insgesamt mindestens 20 Präsenzen im Revier nachweisen können, und zwar mittels eines Praktikumsheftes ("carnet de stage"), welches ihm zu Beginn des Praktikums von der Naturverwaltung zugestellt wird. Das Praktikumsheft enthält Namen und Adresse des Praktikanten sowie des Jagdpächters, die Bezeichnung des oder der Jagdlose, wo das Praktikum stattfindet, sowie für jede Präsenz, das Datum, eine Erläuterung des behandelten Themas und die Unterschrift des Jagdpächters.

Ein Jagdpächter kann gleichzeitig höchstens drei Praktikanten ausbilden.

5) Vorbereitungskurse

Zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung werden von der Naturverwaltung theoretische Kurse angeboten. Die Dauer dieser Kurse ist auf 60 Stunden festgelegt. Die Kurse beginnen im Herbst (September/Oktober) 2026 und enden voraussichtlich Anfang März 2027. Sie werden abgehalten in Diekirch, sowie im Grünewald und finden an ein bis zwei Abenden der Woche und an Wochenenden statt.

Folgende Themen werden behandelt:

Die Wildarten in unseren Regionen: Kenntnisse der Wildtierbiologie und -ökologie, ihre Krankheiten;

Jagdpraxis und Jagdethik: lokale Jagdtraditionen, die verschiedenen Jagdarten und -methoden, erlaubte Hilfsmittel, zu beachtende Sicherheitsmassnahmen, Ansitzjagd, Pirsch, Bewegungsjagd, Nachsuche des Wildes, die Reaktionen des angeschossenen Wildes, Behandlung des Wildbrets nach dem Schuss; 
Wildmanagement: Wildtierinventare, jagdliche Nutzungsmöglichkeiten der Reviere, Populationsgleichgewicht, Wildschaden; 

Grundkenntnisse zu Ökologie und Naturschutz: der Schutz von Fauna und Flora, der Vogelschutz; 

Grundkenntnisse zu Land- und Forstwirtschaft: die land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten, ihr Einfluss auf die natürliche Umwelt und das Wild, der Wildschaden an den Kulturen; 

Jagdhunde: Grundkenntnisse zu Zucht und Dressur, die wichtigsten Kategorien und Rassen, ihr Gebrauch und ihre Krankheiten;

Die Jagdwaffen: Handhabung und Schießen mit Jagdwaffen, die Flinten und ihre Patronen, die Büchsen und ihre Geschosse, der Unterhalt der Waffen, die Visiereinrichtungen, Zubehör, Sicherheitsmaßnahmen;

Jagdgesetzgebung: Ausübung des Jagdrechtes, der Jagderlaubnisschein, die Verpachtung der Jagdlose, das Jagdsyndikat, Einschränkungen des Jagdrechtes, die Entschädigungen bei Wildschaden, die Polizeijagden;
Naturschutzgesetzgebung: Grundkenntnisse zu Vogelschutz-, Tierschutz- und Naturschutzgesetzgebung;
Lebensmittelgesetzgebung: Grundkenntnisse zur Hygienegesetzgebung betreffend Lebensmittel tierischen Ursprungs.
Funktionelle Zusammenhänge und Synthese: Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Fächern, wie Biologie, Ökologie, Gesetzgebung, Waldwirtschaft, Landwirtschaft, Naturschutz und Management.
Die Kurse werden in luxemburgischer Sprache abgehalten. Die Unterlagen zu den Kursen, welche den Kandidaten zur Verfügung gestellt werden, sind in deutscher Sprache. 
6) Einführung in das jagdliche Schießen

Im Herbst 2026 und Frühjahr 2027 organisiert die Naturverwaltung eine Einführung ins jagdliche Schießen sowie eine Reihe von Trainingsschießen (März/April). Die genauen Termine werden den Kandidaten rechtzeitig mitgeteilt.

Die Kandidaten werden in folgenden Disziplinen eingewiesen:

1) Schießen auf die stehende Keilerscheibe, Distanz 100 m, Schütze sitzend, aufgelegt;

2) Schießen auf die stehende Bockscheibe, Distanz 100 m, Schütze stehend, angestrichen;

3) Schießen auf die laufende Keilerscheibe, Distanz 50 m, Schütze stehend;

4) Tontaubenschießen, Distanz 11 m, Schütze stehend.

Für das Schießen auf der 100-Meter-Distanz werden Büchsen mit Zielfernrohr gebraucht.

Die Naturverwaltung stellt die notwendigen Waffen zur Verfügung. Es ist den Kandidaten nicht erlaubt, während der Trainingsschießen sowie der Schieβprüfung eigene Waffen zu gebrauchen.

7) Jägerprüfung

Die Jägerprüfung setzt sich aus drei voneinander unabhängigen Teilprüfungen zusammen, und zwar: 
a) einer schriftlichen Prüfung
b) einer mündlichen und praktischen Prüfung

c) einer Schießprüfung
Voraussichtliche Termine für die einzelnen Teilprüfungen:

a) Schriftliche Prüfung: Februar/März 2027
b) Mündliche und praktische Prüfung: März 2027
c) Schießprüfung: 1. Session: April/Mai 2027, 2. Session: Mai/Juni 2027
Damit die Jägerprüfung als insgesamt bestanden gilt, müssen alle drei Teilprüfungen innerhalb einer maximalen Zeitspanne von drei Jahren bestanden werden.

a)  Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung prüft den während der theoretischen Kurse behandelten Stoff. Die Prüfung, die den Lernstoff der Kursfächer zusammenfasst, setzt sich vorwiegend aus einer Reihe von Multiple-Choice-Fragen und kurzen offenen Fragen zusammen.
Diese Prüfung gilt als bestanden, wenn bei der Sicherheit und 4 von den 5 anderen Fächern die Hälfte der Punktzahl erreicht wurde und wenigstens zwei Drittel der Punkte, d.h. 80 von 120 Punkten, erreicht wurden.
b) Mündliche und praktische Prüfung

Die mündliche und praktische Prüfung behandelt die praktische Jagdausübung und kann unter Zuhilfenahme von didaktischem Material sowie praktischen Beispielen erfolgen.

Die Dauer der individuellen Prüfung darf 45 Minuten pro Kandidaten nicht überschreiten.

c) Schießprüfung
Die Schießprüfung umfasst folgende Disziplinen:

1) Handhabung von Waffen und Sicherheitsmaßnahmen während der Schiessprüfungen selbst und mittels eines Sicherheitsparcours.
2) Schießen auf die stehende Keilerscheibe, Distanz 100 m, 5 Schüsse
Erforderliche Mindestleistung: 3 Treffer, es zählen nur die Ringe 8 bis 10

3) Schießen auf die stehende Bockscheibe, Distanz 100 m, 5 Schüsse
Erforderliche Mindestleistung: 3 Treffer in die Ringe 3 bis 10

4) Schießen auf die laufende Keilerscheibe, Distanz 50 m, 5 Schüsse
Erforderliche Mindestleistung: 2 Treffer in die Ringe der Scheibe

5) Tontaubenschießen. 15 Tontauben à 2 mögliche Schüsse
Erforderliche Mindestleistung: 5 Treffer

Bei ungenügendem Resultat in einer oder mehreren Schießdisziplinen kann der Kandidat diese Disziplinen am gleichen Tag wiederholen. Bei Nichtbestehen auch im zweiten Versuch kann der Kandidat sich noch einmal im gleichen Jahr einer weiteren Schiessprüfung in den nicht bestandenen Disziplinen unterziehen. Bei Nichtbestehen in diesem Versuch gilt die Schießprüfung als nicht bestanden.

Gefährliches Verhalten auf dem Schießstand oder ein grober Verstoß gegen die Sicherheitsvorkehrungen während des Schießens führen zum sofortigen Ausschluss des Betreffenden.
